
149 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1976 03 23 

Regierungsvorlage 

mit 

, 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitsmarktföl'd.erungsg,esetz, BGBl. 
N r. 31/1969, in ,der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 173/1973, BGBl. Nr. 642/1973 (Ar
tikel II des Sonderunterstützungsgesetzes) und 
BGBl. Nr. 179/1974 wind wie folgt 'geändert: 

1. Die Abs. 2 und 3 Ides § 1 haben zu lauten: 
,,(2) Das Bundesministierium für soziale Ver

waltung hat für ,die Arbeitsmarktbeobachtung 
sowie für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
zu sorgen. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung hat unter Berücksichtigung der nach 
Abs. i erarbeiteten Unterlagen und nach An
hörung ,des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
(§ 41) Maßnahmen für eine den wirtschaft
lichen Ver:hältnissen angepaßtie und auf die vor
aussichtliche wirtschaftliche Entwicklung Rück
sicht nehm~nde Arbeitsmarktpolitik zu treffen. 
Dabei ist auf übergeordnete volkswirtschaft
liche und soziale Gesichtspunkte gebührend Rück
sich zu nehmen." 

2. Im § 1 werden die Abs. 4 und 5 aufge
hoben. 

3. Die lit. f im § 3 Abs. 2 hat zu lauten: 
"f) zu einer ,der Feststellung der Eignung des 

, Ratsuchenden vorausgehenden psychologi
schen oder ärzdichen Untersuchung bedarf 
es der Zustimmung des Ratsuchenrden, bei 
einem Minderjährigen auch ,des Erziehungs
berechtigten (§ 39 des Jugendwohlfahrts
gesetzes, BGBl. Nr. 99/1954)," 

4. Der Abs. 1 ,des §'6 hat zu lauten: 
,,(1) Zu Beginn des Schuljahres halben die 

Volks-, Haupt- und Sonderschulen, dieallge
meinbildenrden höheren Schulen sowie ,die Poly-

technischen Lehrgänge alle im § 5 Abs. 1 unter 
den lit. abis c genannten Schüler ,dem nach 
dem Standort ,der Schule zuständigen Al'Ibeits
amt nach Maßgabe des Ahs. 4 zu melden." 

5. Die lit. h des § 10 hat zu lauten: 
"h) zu einer der Feststellung der Eignung des 

Arbeitsuchenden vorausgehenden psycho
logischen oder ärztlichen Untersuchung be
darf es der Zustimmung ,des Arbeitsuchen
den, bei ,einem Minderjährigen auch des 
Erziehungsberechtigten (§ 39 des Jugend
wohlfahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 99/1954)," 

6. Der Abs. 2 des § 18 hat zu lauten: 
,,(2) Die Ausübung ,der entgeltlichen Al1beits

vermittlung darf nur bewi1l~gt werden, wenn 
a) der Antragsteller die österreichische Staats

bürgerschaft besitzt, 
b) die Gewähr gegeben ,erscheint, daß der 

Antragsteller die entgeltliche Arbeitsver
mittlung im Einklang mit den Bestimmun
gen ,dieses Bundesgesetzes durchführen 
wird, 

c) ein ,Bedarf hiezu nicht nur für einen ver
hältnismäßig kurzen Zeitl'aum besteht und 

d) der Antragsteller die Gewähr dafür bietet, 
daß ,er die entgeltliche Arbeitsvermittlung 
hauptberuflich ausüben wird." 

7. Dem § 23 ist als Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Soweit der Berechnung von Beihilf.en der 

tatsächliche Aufwand zugrunde zu legen ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik die Beihilfen für FÖl'derungsfälle, für 
die sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit 
und Häufigkeit Durchschnittssätzeermitteln las
sen, in Form von Pauschalbeträgen festg,esetzt 
wer,den." 

8. Der Aibs. 1 des§ 24 hat zu lauten: 
,,(1) Begehren um Gewährunge1ner Beihilfe 

gemäß §§ 19 und 20 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung 

149 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 20

www.parlament.gv.at



2 149 der Beilagen 

des .v erw.altungsausschusses, sofern d~e Gesamt-· 
summe im Einzelfal~ den Betrag von 500 000 S 
nicht übersteigt, ,das nach dem Wohnsitz oder 
Aufenthalt ,des Beihilfenwerbers zuständige Lan
·desarbeitsamt. Handelt es sich um eine Ein
richtung oder einen Betrieb, befindet das nach 
,dem Standort ,der Einrichtung bzw. des Be
triebes zuständige Landesarbeitsamt, sofern der 
Schulungsort bzw. der Arbeitsplatza.ber außer
halb des Standortes der Einrichtung oder des 
Betriebes ,g,elegen ist, ,das nach ,dem Schulungsort 
bzw. dem Arbeitsplatz zuständige Lari,desarbeits
amt. übersteigt die' Gesamtsumme im Einzel
fall .den Betrag von 500000 S, befindet der 
Bundesminister für soziale Vel'w.altung nach An
hörung des Beirates für ArbeitsmarktpoIitik." 

9. Der Albs. 1 des § 25 hat zu lauten: 
,,(1) Personen,. ,die von Maßna.hmen gemäß 

§ 19 Abs. 1 lit. bertaßt sind und hiefür eine 
Beihilfe gemäß § 20 Abs. 2 lit. cheziehen, 
sind in der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall
und Pensionsversicherung pflichtversichert. Auf 
diese Pflichtversicherungen finden ,die einschlägi
gen Vorschriften des Arbeitslosenversich,erungs
gesetzes 1958 und des Allgemeinen Sozialversicl1e
rungsgesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß 
die Meldepflicht im Sinne dieser Vorschriften 
,dem Landesarheitsamt, ,das über ,die Maßnahme 
gemäß § 19 Abs. 1 Jit. b befunden hat, ob
liegen; ,dieses hat auch ,die Beiträge zur Gänze 
einzuzahLen, sofern die Abs. 2 und 3 nicht an
deres bestimmen. Die Beiträge sind aus Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung zu tragen. Als all
gemeine Beitragsgrundlage ,gilt der Betrag der 
Beihilfe. " 

10. Der Abs. 1 des § 26 hat zu lauten: 
"Cl) Die Durchführung der Maßnahmen ge

mäß § 19 Abs; 1 lit. a oder rb kann von den 
Dienststellen ,der Arbeits.marktverwaltung nach 
Anhörung 'des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
jgeeigneten Betrieben und Einrichtungen mit 
deren Zustimmung übertragen werden, sofern 
durch .diese der mit den Maßnahmen angestrebte 
Erfolg gewährleistet erscheint." 

11. Der Abs. 2 des § 26 hat zu lauten: 
,,(2)' Sofern es aus arbeitsmarktpolitischen 

Gründen, insbesondere aus lokalen oder regio
nalen Umständen am Arbeitsmarkt oder aus in 
bestimmten Personengruppen .gelegenen Grün
den, erforderlich ist, kann ,d~e übertragung 
nach Abs. 1 auch erfolgen, wenn sie nur bei 
finanzieller Unterstützung füJ;' Ausstattungs-, Er
weiterungs- oder Err.ichtungsinvestitionen mög
lich ,ist. Eine ,derartige finanzielle Unterstützung 
kommt für neu zu schaffende Einrichtungen nur 
dann in Betracht, wenn solche Einrichtungen 
nicht bestehen oder bestehende mit Hilfe einer 

solchen Unterstützung nicht zweckentsprechend 
ausgeba·ut werden können." 

12. Der Abs. 5 des § 26 hat zu lauten: 
,,(5) Ist ,eine übertragung unter ,den in den 

Abs. 2 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht 
zu erwirken, kann der Bundesminister für so
ziale Verwaltung zur Durchführung der Maßnah
men gemäß § 19 Abs. 1 lit. a oder b erforder
lichenfalls auch eigene Einrichtungen sch.affen, 
sofern solche nicht bestehen oder bestehende 
nicht zweckentspt1echend ausgebaut wenden kön
nen." 

13. Der Abs. 7 des § 26 hat zu lauten: 
,,(7) Eine übertragung nach den Ahs. 2 und 4 

erfor·dert überdies, ·daß betroffene Gemeinden 
oder Bundesländer ,angemessene Beihilfen leisten 
oder sich in anderer Form entsprechend betei
lieg.en. Zum Zwecke der Vorfinanzierung einer 
solchen B,eteiligung kann ein Darlehen an die 
erwähnten Gebietskörperschaften 'gewährt wer
den, wenn die Dringlichkeit der Finanzierung 
bzw. fina.nzielle oder administrative Schwierig
keiten es ,erfol'dern. Von der VOl'aussetzung einer 
Beteiligung kann in Fällen eines außergewöhnlich 
dringenden arbeitsmarktpolitischen Erfordernis
ses abgesehen wel'den." 

14. Dem § 27 ist als Abs. 4 anzufügen: 
,,(4) Soweit der Berechnung von Beihilfen der 

tatsächliche Aufw.and zugrunde zu legen ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik ,die Beihilfen für Förderungsfälle, für die 
sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit und 
Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln lassen, 
in Form von Pauschalbeträgen festgesetzt wer
den. Der § 29 Abs. 3 zweiter Satz bleibt unbe
rührt." 

15. Der Abs. 3 des § 28 hat zu lauten: 
,,(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilfe bis 

zum Eineinhalbfachendes Aufwandes, der der 
Arbeitslosenversicherung im FalLe der Nicht
gewährung der Beihilfe erwachsen würde, ge
währt werden. Der Erl'echn~ng dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, ,daß alle 
durch die Förderungerfaßten Personen die An
wartschaft für den' Bezug des Arbeitslosengeldes 
nach den Vorschriften ,des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes 1958 erbl'acht haben. Ein Zinsen
zuschuß wil'ddann gewährt werden können, 
wenn die für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderlichen Mittel so hoch sind, daß die Zin
senbelastung für ein hiefür aufgenommenes Dar
lehen über die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Betriebes hinausgeht oder ohne Gewährung eines 
Zinsenzuschusses die Durchführung der Maß
nahmen unterbleiben wütide. Der Zinsenzuschuß 
richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähig-
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keit . des Darlehensnehmers. Ein Zinsenzuschuß 
darf erst ab Anf.aLl von Zinsen und nur so ,lange 
gewährt wer,den, ,als die finanziel1e Leistungs
fähi.gkeit des Darlehensschuldnersdies erforder
lich ersch,einen Iläßt, keines,fallils aher läng,er als 
fünf Jahre." 

16. Die 1it. b ,des § 28 Abs. 4 hat zu lauten: 
"b) bis zum Eintachen ,des Aufwandes, der 

·der Arbeitslosenversicherung im Falle der 
Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen 
wÜI1de, g·ewährt werden, wenn da,durch 
erleichtert wird, die für die Umstellung 
der betroffenen AI1beitskräfte auf andere 
Arbeitsplätze oder ,die für ,die Sicherung 
von Arbeitsplätzen durch Sanierungsmaß
nahmen, wie z. B. Kooperationen, Kon
zentrationen, Fusionen oder übernahme 
durch ·einen Rechtsnachfolger, nötige Zeit 
zu gewinnen." 

17. Der Abs. 1 ,des § 29 hat zu lauten: 
,,(1) BeihiJ.,f,en gemäß § 27 Abs. 1 lit. d 

können bei empfindlichen Störungen der Wirt
schaft ,den. DienstJgebern für ,die als Kurzar:beiter
unterstützung geleistete Entschädigung im Sinne 
des Abs. 2 gewährt werden; wenn 

a) diese Störungen voraussichtlich längere 
Zeit andauern weI1den, 

b) ,das Avbeitsamt rechtzeitig verständigt 
wurde, der Dienstg,eber die gemäß lit. c 
zuständigen koLlektivvertragsf~higen Kör
perschaften benachrichtigt hat und ,in ,einer 
zwischen ,den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltun,g ullid ,dem Dienstgeber 
durchzuführenden Beratung, ,der von der 
Al"beitsmarktv,erwaltung ,der Betriebsrat 
beizuziehen ist, unter Bedachtnahme auf 
die nach ,diesem Bundesgesetz möglichen 
Maßnahmen keine andere Lösungsmöglich
keit für die bestehenden Beschäftigungs
schwierigkeiten .gef)lnden wUTlde und 

c) zwischen den für den Wirtschaftszweig in 
Betracht kommelliden kol1ektivvertrags
fähigen Körperschaften ,der Dienstg,eber und 
der Dienstnehmer Vereinbarungen üher ·die 
Leistung ,einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit getroffen wer,den." 

18. Der Abs. 1 des § 34 hat zu lauten: 
,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 

gemäß § 27 Abs. 1 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungsausschusses, sofern ,die Ges,amtsumme 
im Einzelfal1 den Betrag von 500 000 S nicht 
übersteigt, ,das nach ,dem Wohnsitz oder Auf
enthalt des BeihilfenweTlbers zuständige Landes
arbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrichtung 
oder einen Betrieb, befindet ,das nach ,dem Stand-

ort ,der Einrichtung bzw.des Betriebes zustän
dige Landesarheitsamt, sofern der Arbeitsplatz 
aber außerhaLb des StallIdortes ,der Einrichtung 
oder des Betriebes gelegen ist, das nach dem Ar
bei tsplatz zuständige Landesarheitsamt. über
steigt die Gesamtsumme im Einzelfal1 ,den Be
trag von 500 000 S, befindet der Bundesminister 
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bei
rates für AI1beitsmarktpolitik, soweit es sich 
um Beihi1fen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a und b 
handelt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen, dessen Äußerung zur Her
stellung ,des Einvernehmens innerhaLb von vier 
Woch,en zu ,erfolgen hat, andernfalls ,die Zu~ 

stimmung als gegeben anzunehmen ist. Wenn es 
besondere öffentliche Interess·en wegen Gefahr 
im Verzuge dringend erfoTldern, d.aß Üiber Be
gehren unverzüglich befunden wird, können das 
Einvernehmen mit ,dem Bundesminister für Fi
nanzen und die Anhörung des V;erwaltungs
ausschusses bzw. des Beirates für Arbeitsmarkt
politik entfalLen. über ,die getroffenen Maßnah

'men ist dem V,erwaltungsaussdiuß hzw. dem 
Beirat für ArbeitsmarktpolitJiJk jedoch ehest
möglich zu berichten." 

19. Dem § 35 ist als Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Soweit ,der Berechnung von Beihilfen 

der tatsächliche AU'fwand zugrunde zu Legen ist, 
können vom Bundesminister für soziaJ.,e Verwal
tung nach Anhörung des Beirates für Arbeits
marktpolitiik die Beihilf·en für Fördeningsfäl1e, 
für ,die sich im Hinblick. auf ihre Gleichartigkeit 
und Häufigkeit Durchschnittssätze eTlffiitteln las
sen, in Form von Pauschalbeträgen festgesetzt 
werden." 

20. Der Ahs. 3 des § 36 hat zu lauten: 
,,(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilfe ,bis 

zum Eineinhalbfachen des Aufwandes, ,der der 
Arbeitslosenversicherung im Fal1e ,der Nicht
gewährung der Beihilfe .erwachsen wür,de, ge
währt wenden. Der Errechnung ,dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, daß al1e 
durch die Förderung ,erfaßten Personen die An
wartschaft für ,den Bezug des Arbeitslosengeldes 
nach den Vorschriftep. des Arbeitslosenv,ersiehe
rungsgesetzes 1958 erbracht haben. Ein Zinsen
zuschuß wil'd dann gewährt werden können, 
wenn ,die für die :Durchführung der Maßnah
men erfordedichen Mittel so hoch sind, daß 
die Zinsenbelastung für ein hiefür aufgenom
menes Darlehen über die finanzielle Leistungs
fähigkeit ,des Betl"iebes hinausgeht oder ohne 
Gewährung ,eines Zinsenzuschussesdie Durch
führung der Maßnahme unterbleiben würde. 
Der Zinsenzuschuß richtet sich nach der finan
zielLen Leistungsfähigkeit ·des Darlehensnehmers. 
Ein Zinsenzuschuß darf erst ab Anfall von Zin
sen und nur so lange gewährt wel'den, als die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des DarJ.,ehensschuld-
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ners dies erforderlich ,erscheinen läßt, keinesfalls 
aber länger als fünf Jahre." 

21. Der Abs. 2 des § 39 hat zu lauten: 
,,(2) Ober .Begehren um Gewährung von Bei

hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs
ausschusses, sofern die Gesamtsumme im Einzel
fall den Betrag von 500 000 S nicht übersteigt, 
das Landesal'beitsamt. In allen anderen Fällen 
befindet ,der Bundesminister für soziale Verwal
tung na<h Anhörung des Beirates für Al'\beits
marktpoiitik ~m Einvernehmen mit den Bundes
ministern für Finanzen und für HandeJ, Gewerbe 
und Indt::strie, deren Äußerungen zur Herstellung 
des Einvernehmens bei Vorliegen von konjunk
turellen oder bet6eblichen Schwierigkeiten inner
halb von vier Wochen zu erfolgen haben, andern
falls, die Zustimmung als gegeben anzunehmen 
ist. Wenn es besondere öffentliche Interessen 
wegen Gefahr im Verzuge erfordern, daß über 
ein Begehren unverzüglich befunden wird, kön
nen das Einvernehmen mit ,den Bundesministern 
für Finanzen und für Handel, Gewerbe und In
dustrie und die Anhörung des Verwaltungsaus
schusses bzw. des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
entfallen. Uber ,die getroffenen Maßnahmen ist 
dem Verwaltungsausschuß bzw. dem Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik jedoch ehestmöglich' zu be
richten." 

22. N:lch § 45 sind als §§ 45 a, 45 bund 45 c 
mit nachstehend'er überschrift einzufügen: 

"Mitwirkung der Dienstgeber 

§ 45 a. (1) Dienstgeber haben das nach dem 
Standort des Betriebes zuständige Arbeitsamt 
durch schriftliche Anzeige zu verständigen, be
vor sie den Beschäfügtenstand 

a)' in Betrieben mit in der Regel mindest,ens 
100 Dienstnehmern um 5 v. H. und 

b) in Betrieben mit in der Regel mindestens 
1 000 Di:enstnehmern um m:indestens 
50 Dienstnehmer 

innerhalb von vier Wochen verringern. Das 
Arbeitsamt ist jedenfalls zwei Monate vor Be
endigung der Dienstverhältnisse zu verständigen.' 
Die auf Grund anderer bundes gesetzlicher Vor
ischriften I bereits be~~ehenden :Verpflichtungen 
dieser Art für Dienstgeber bleiben unberührt. 

(2) Eine V'erständigung im Sinne des Abs. 1 
ist nicht erforderlich, wenn die Verringerung 
des Besc:häfti,gtenstandes Dienstnehmer betrifft, 

a) de~en Dienstverhältnis im Hinblick auf 
Ansprüche aus der Pensionsversicherung 
beendet wird, 

b) di,: ihr Dienstverhältnis selbst odereinver
nehmlich mit dem D~enstgeber auflösen, 

c) deren Aussche~den aus einem Dienstver
hältnis durch die Eigenart des Betriebes 
als Saisonbetrieb bedingt ist, 

d) die aus einem befristeten Dienstverhältnis 
ausscheiden oder 

e) deren DienstV1erhältnisdurch Entlassung 
aufgelöst wird. 

§ 45 b. Cl) Dienstgeber h:IJben ,die bei ihnen 
vorhandenen offenen Arbeitsplätze, Lehrstellen 
und sonstige Ausbildungsplätze dem nach dem 
Standort .des Betriebes zuständigen Ar:beitsamt 
zur Erfüllung der den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltu~g übertragenen Aufgahen (§ 1 
Abs. 1 lit. bund c) zu melden. Die auf Grund 
anderer bundesgesetzlicher Vorschriften bereits 
bestehenden Verpflichtungen ,dieser Art für 
Dienstgeber bLeiben unberührt. . 

(2) Arbeitsplätze, LehrstdIen und sonstige Aus
bildungsplätze gelten nicht als offen im Sinne 
des Abs. 1, wenn sie 

a) voraussicht/lich mit Per,sonen beISetzt wer
den, die hereins in einem Dienstverhältnis 
zum hetreffenden Dienstgeber stehen, oder 

b) auf Grund ,einer ,durch Rechtsvorschriften 
geregelten Personalplanung festgelegt, je
doch zur Einziehung vorges,ehen sind. 

(3) Von der Meldepflicht im Sinne ides Abs. 1 
sind Dienstgeber ausgenommen, wenn es sich 
um Stellen in Unternehmen und Betrieben han
delt, d.i.e 

a) unmitteJbar Zwecken der Berichterstattung 
oder Meinungsäußerung oder 

b) unmittelb.ar politischen, koalitionspoliti
sch'en, konfessionelJen o,der karitativen 
Zwecken 

dienen. 

§ 45 c. (1) Dienstgeber haben darauf zu achten, 
daß die Altersstruktur ,der Arbeitnehmerschaft 
ihres Betriebes im Hirublick auf ,die älteren 
Dienstnehmer im Einklang mit der allgemeinen 
Altersstruktur der Arbeitskräfte unter Bedacht
nahme auf die branchenmäßigen, beruflichen 9der 
regio,naLen Umstände steht. 

(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß der 
Dienstgeber weniger ältere Dienstnehmer be
schäfügt, als un~er Beclachtnahme ,auf ,dieallge
meine Altersstruktur ,der Anbeitskräfte und die 
branchenmäß~gen, beruflichen oder regionalen 
UmstäIllde zumunbar erscheint, so, hat das Lan
des arbeitsamt die Angelegenheit mit dem Dienst
geber z'u beraten. Dem Verwaltungsausschuß ist 
vo,m Er.gebnis zu berichten. 

(3) Sofern das Ergebnis ;der Beratung nach 
Abs. 2 ,dies erfo,rdert, hat das Landesarbeitsamt 
nach Anhörung des Verwaltungsausschusses dem 
'Dienstgeber Maßnahmen und Möglichkeiten zur 
Beschäftigung älterer Dienstnehmer vorzu
schla.gen. " 
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23. § 48 hat zu lauten: 

,,§ 48. (1) Zuwiderhandlungen gegen d~e Be
stimmung des § 9 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern di,e Tat nicht nach anderen Vor
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von 
der Bezirksverw,altungsbehörde mit Geldstrafen 
von 5 000 S bis 20 000 S, im Wiederholungsf,alle 
von 10 000 S ibis 40 000 S bestraft. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des 
Verwaltungsstra~gese~zes ...:.:.. VStG 1950, BGBI. 
Nr. 172) für Verwaltungsübertretungen gemäß 
Abs. 1 beträgt sechs Monate. 

(3) Die Eingänge aus Iden gemäß Abs. 1 ver
hängten Geldstrafen fließen dem Reservefonds 
gemäß § 64 des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1958 zu." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. JuVi 1976 
in Kraft. 

(2) Mit der VoLlziehung <dieses Bundesgesetzes 
sind hetnut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 4 (§ 6 Abs. 1) der 
'Bundesminister für Unterricht und :K!unst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
sOIZiale VerWla1tung, 

2. hinsichtlich ,der übrigen Bestimmungen ,der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(3) Mit der Wahrnehmung der sich aus den 
Z. 7 Ibis 21 ergebenden Rechte des Bundes als 
Träger von Privatrechten sind hetraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 18 (§ 34 Abs. 1) der 
Bundesminister für s.Qziale Verwahung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

2. himsid1tlich Art. I Z. 21 (§ 39 Ahs. 2) der 
Bundesminister für soziale VerWlaltun:g im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Finanzen und für HaIlldel, Gewerbe und 
Industrie und 

3. hinsichdich der übrigen Bestimmungen, der 
Bundesminister für s'Üzia'le Verwaltmng. 
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Erlä uterungen 

Das Ziel der Arlbeitsmarktpolitik, die volle, 
produktive uJ1ld freigewählte Beschäftigung zu 
erreichen und zu hewahren, erfondert g~ge<benen
falils Verhesserungen und Anl'assungen des 
al1beitsmarktpohtischen Instrumentariums im 
Hinblick aruf die relevanten Entwicklungen in 
der Wirts.chaft und auf dem Arbeitsmarkt. In 
diesem Zusammenha1ng sind auch die von den 
verschiedenen internationalen Organisationen, 
wie .der Internationa'lenArbeitsorganis.ation (ILO) 
U:I1Id der Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit rund E'ntwicklung (OECD), ausge
aIibeiteten übereinkommen und Empfehlungen 
zu berücksicht1gen. 

Eine überpr.iilfung des ,bestehenden ,aribeits
marktpolitischen Instrumentariums erg~bt aus 
den 'erwähnten' inländischen als a,uch internatio
nalen ßilickwinke1n Ansatzpunkte und Anstöß·e 
für eine Weiterentwicklung der Arbeitsmarkt
polit,ik, die in Form einer weiteren NoveHierung 
des Aribeitsma,rktföl1derun;gsgesetzes zu voH
ziehen wäre. 

Gerade eine Situation der EntspaJ1JJ1lUng auf 
,dem Arbeitsmarkt macht in noch größerem Aus
maß als' bisher die Notwendigkeit einer recht
zeitigen Information der . für die Durchführung 
Ider ArheitsmarktpoEtik v·erantwortlichen Dieru;t
stellen über die Ibeaibsichtugte Freisetzung von 
Anbeitskräften oder die Einführung von Kurz
al'beit deutlich. Ein Schwerpunkt der vürliegen
den Noveille ist daher die Verbesserung der 
Informationsmöglichkeiten der Arbeitsmarktver
waItung. Im Zusammenhang mit der fortschrei
tenden Entwicklung im internationalen Bereich, 
,die in Osterreich u. a. in ,der Ratifikation des 
übereirukommens (Nr. 88) über die Org'anisation 
,der Arbeitsmarktverwalmng, BGBl. Nr. 5%/ 

.1973, und des ühereinkommens (Nr. 122) über 
,die Beschä.ftigungspolitik, BGBl. Nr. 355/1972, 
zum Ausdruck kommt, sch·eint der Zeitpunkt 

. für die rechtliche Sicheru11\g des Indormations
!bedarfes der Arbeitsmarktverwaltung gegeben. 
Diesem Bedarf wu1'lde schon bisher in der Praxis 
weitgehend, jedoch nicht immer rechtzeitig auf 
Grund freiwiHi,ger Meldungen entsprochen. Die 
Zusammenfassung und die Schluß;folgerungen in 
einem Al1beitspa,pier der OE CD über Früh
warnsysteme aus dem Jahre 1 %6 (MS/M/203V182) 
weisen schon zu diesem Zeitpunkt darauf hi,n, 
,daß in den LäJ1ldern, die in den FOl'1derungen an 
die Dienst:geber bezüglich Information über ge-

plante Personalreduzierung.en a,m weitesten g,e
gangen sind, kein Widerstand hesteht und diese 
FOl'derungen als gültig angesehen werden. 

Auch die Verpflichtung zur Meldung offener 
Stellen an die Arlbeitsäinter, die zu j,eder Zeit 
eune Voraussetzung für das Funkti,on~eren von 
Angebot und Nachfrage auf dem Alibeitsmarkt 
ist, kann in' Ze,iten der Entspa'nnung zum besseren 
Funktioniererr des Informationsflusses ul1Jd damit 
~ur Verme~dung von Friktionen auf dem Arbeits
markt beitra,gen. 

Eine Ergänzung der Vorschriften über die 
KurzanbeitsheihiHengemäß § 17 Abs. 1 l,it. d 
soll die rechtzeitige Verständigung der Arbeits
marktverwaltung bei beabsichtigter Kurzarheit 
einerseits und die Wahrnehmung a:UfäUiger Mög
lichkeitenzur Vermeidung vo.n Kurzaribeit durch 
a'l1Jdere a!1beitsmarktpolitische Förderungsmaß
nahmen andererseits sicherstellen. 

Ein: weiteres aktuelles Problem, das die vor
liegende Novelle von der arbeitsmarktpolitischen 
Seite her einer Lösung zuführen will, ist das der 
Beschäftigung älterer Arbeitskräfte. Es soHen 
GruI1ldlagen geschaffen wer;den, um im Rahmen 
der AnbeitsmarktverwaItung . im Zusammen
wirken aller an diesem Problem Interessierten 
Lösungen für die Besch,äftigung älterer Arbeits
kräfte 2;U finden. 

Eine weitere Gruppe v,on A'bändemngen :liuf 
Grund des vorliJegenden Gesetzesentwurfes bringt 
Erweiterungen oder Anpas~ungen bestehender 
Instrumente im Hinblick auf die Bedürfnisse der 
Praxis, wie die EiIlibeziehungder AusbiLdung in 
Lehrberufen in die Möglichkeiten der Ü1berna
gUIlig solcher AushiLdungsmaßnahmen an ge
eignete Betriebe und Bi~richtungen runter gleich
zeitiger Eröffnung der Möglichkeiten investiver 
FÖllderungen unld flexiblere FÖ1iderungsmöglich
keiten bei den Beihilfen 2;um Ausgleich kurz
frist1ger' BeschältigiI1ngsschwankungen gemäß § 27 
Abs. 1 lit. ,a (produktive Al1beitsplatzförderung) 
und den StruktJurberhiLfen gemäß § 35 Ahs. 1 
lit. a und b. 

Im Hinblick auf die durch die Notwendigkeit 
des Au~baues und effektiveren Einsatzes des 
arbeitsmarktpol,itischen Instrumentariums und 
die geänderte Alibeitsmarktlage verstärkte Not
wendigkeit von Grundlagenanbeiten schien es 
auch zweckmäßig, ,die schon ,bisher gegebene Ver
pflichtung und Verantwortung ,des BUl1ldesmini-
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steriums für soziale Verwalwng im Bereiche der 
Arbeitsmarktbeobachturug s·owie der Anbeits
markt- und BerufsJürschurug klarer als bisher im 
§ 1 zum Ausdruck zu bringen. 

Eine dritte größere Gruppe von Ändemngen 
-dient vor aHem der Vereinfachung und Be
sdIileunigung des Förderurugsverfahren~ und 
damit s'Owohl der unmittdbaren Kostenerspamis 
.aJs auch der Aibwenldutlig wirtsch.aftlicher N ach
teile für die Beihilfenwerber u!1Jd betroffene 
Arbeitskräfte durch vermeidbare a<dministntive 
Verzögerungen. Dazu gehören die Bestimmungen 
über die Pa,uschalierungsmöglichkeiten bei der 
BeihiLfengewährung und über die Anhehung der 
Benragsgrenzen, alb denen der Bundesminister für 
soziale Verwaltung über Beihllifenlbegehren zu 
befinden hat. . . 

Im einzelnen wird bem~rkt: 

Zu Art. I Z. 1 und 2: 

Wie schon einleiterud dargelegt wurde, soll 
durch die Straffung 'llirudNeufassu.ng der auf die 
Arlbeitsmarknbeobachtung und -die ArbeitsffiaJrkt
und Berufsfors.chung bezügenen Teile des § 1 
klargesteHt werden, daß ,das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung die direkte Veran twor
tung und Verpflichthng für die wissens·chafüiche 
und I;lna,lytische AuEhellung im Bereiche -der 
Arheits- und Ber·ufswelt trägt. Die !bisher~gen 
Formulierungen konnten den Eirudruck erwecken, 
die Tätigkeit des Burudesministeriums für soziale 
Verwallwn,g in diesem Bereich könnte sich ledig
lich mf die Weite11führung ,der traditionellen 
Geschäftsstatistiken urud deren Auswertung ibe
schränken. Die Entwicklung erfordert es aber, 
-daß das Bundesministerium für soziale Verwal
tung sich nlicht nur auf Aufgaben der Arbeits
marktbeoba'chtung !beschränkt, son,der,naHe für 
die Arbeitsmarktpoli·tik erfordel1lichen Unter
lagen bereitstellt. Durch die Straffung der Be
stimmungen erfahren ,die bisherigen Aufgalhen
stel'lungen des Surudesministeriums für soziale 
V,erwaltung, wie vor allem die ErsterIung der 
jährlichen Arbeits~arktvorschau, keine Ein
schränkurug, son-dern wird im Gegentei,t die Mög
ilich>keit einer uber den bisherigen Rahmen hin-
ausgehenden Weiterentwicklung gehoten. . 

Zu Art. I Z. 3 und 5: 

Aus der b~sherigen Fassung dieser Geset'zes
stellen konnte <l.bgeleitet werden, daß vor Durch
führung einer psychologis.chen oder ärzUlich·en 
Untersuchung auch noch ges'Ürudert geprüft wer
den imuß, ob ei,ne ,derarüge Untersuchung zur 
Feststellung der Ergnung des Ratsuchenden not
wendig ist. Die rationeJle Durchführung v,on 
Eignungsuntersuchungen vor allem im Zusam
menhang mit ,der berufs aufklärenden Unterrich
tung an Iden Schulen (§ 5) erf'Ordert es aber 
häufig, daß aus Gründen ·der Zeit- U:11id Kosten-

ersparnis psy,chOiIOigische Untersuchungen in Form 
von Grwppenuntersuchungen dur.chgeftÜhrt wler
den. Die nunmehrige Formulierung schließt 
Zwdfel lan der Berechtigung dieser Vorgangs
weise aus, ohne etwas a.m Grundsatz des Erfor
dernisses der Zustimmung des Ratsuchenden bzw. 
des Erziehungsberechtigten füJ;' eine derartige 
Untersuchung 2lU ändern. In Anpassung wäre 
wegen Ider ,gleichen SachITage auch § 10 lit. h zu 
än-dern. 

Zu Art. I Z. 4: 

Es handelt sich um eine durch die seinerzeitige 
Novellierung des' §. 5 Albs. 1 03GBl. Nr. 173/ 
1973) 'erforderliche Anpassung. Da § 5 Abs. 1 
eine berufSla.U1fklärende Unterrichtung für alle 
Schüler ·der achten Schulstufe v'Ü.!'sieht, ist die 
zugehörige Meldepflicht der Schulen a,uchauf die 
ahlgemein!bildenden höheren Schulen auszu;dehnen. 

Zu Art. I Z. 6: 

Die Voora.usserzoogen für die Ausübung der 
entgehlichen Arheiuvermittlung nach' § 118 Abs. 2 
soT~en durch eine Bestimmung ergänzt werden, 
die sicherstellt, daiß ,der Vermittler die iJIm be
wülligte Tätigkeit a,uch tatsächlich mit jener 
Intensität und in einem süIchen Umf,ang ausübt, 
wie es zur Befriedigung der VermittLungswünsche 
im Hinblick amf Idie eine Bewilr,Iigung erteiJ.t 
wurde, erforderlich ist. Der zur V:o~bereitung 
der Anhörung des Beirates für Arlbeitsmarkt
po~itik im Zus'ammenhang mit Bewilligungsver
fahren nach § 1'8 eingerichtete ständige Ausschuß 
hat sch'on vor längerer Zeit aus di,eser üherlegung 
heraus die Aulftf.assun!g. vertreten, daß zur ent
g.eltlichen Vermitolung ausschließlich sOilche Per
sonen zugelassen werden so'lil:ten, die diese Tätig
keit auch hauptbemHich ;ausüben. Durch die Auf
nahme der vorgeschlagenen Bestimmung würde 
sowühL dem Wuns.ch ,der Ausschußmitg]ieder ent
sproch'en, eine. Ber·ufsgruppe aufzuiba.uen, die 
repräsentaüvist, als auch der Richtlinie des § 10, 
Et. d Rechnung getr.algen, die im Zusammenhan,g 
mit § 18 Abs. 2 lit. Ib auch .für die entgeltllichen 
Vermittler verhindiich ist. Diesen ist in Wiahrung 
der Interessen der Dienstgeber und der Arbeit
suchen;den die Verpflichtung auf.erle.gt, si·cherzu
steltlen, daß Arbeitsuchenden offene Stel'len nach
gewiesen werden urud nienstgebern Al1beitskräfte 
beschafft werden, woraus eine mög~ichst unein
geschränkte Betri~bspflicht a,hzuleiten ist. Durch 
die Aus'Ülbung eines anderweitigen hauptheruf
lichen Dienstv,erhältnisses sind allden puktischen 
Erfahrungen na,ch die Möglichkeiten, im Interesse 
der zuletzt genaJnnten Personenkreise im erfor
derlichen Ausmaß tätig zu sein, jeldoch sowohl 
zeitlich als auch örtlich so eingeschränkt,daß 
auch bei größtmö:glichstem Bemuhen die Wah
rung weder der Interessen der Dienstgeber noch 
der Aribeitsuchellden als .gegeben angenommen 
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werden kantn. Urubeschadet dieser Besümmung 
wird jedoch !die Ausübung einer Veranstaltungs
tätigkeit in A11Ibetr3Jmt der Besonderheiten dieser 
Sparte fUnd die Ausübung einer sonstigen Tätig
keit ln geringem Umfang ·nicht ausgeschlossen. 

Zu Art. I Z. 7, 14 und 19: 

In der Praxis Ider Arbeitsmarktverwadtung hat 
es sich als notwendig erwiesen, eine Pauschalie
rung von Beihilfen in jenen Fällen, in denen eine 
Vielzahl gleichartiger Begehren die Ermittlung 
von Durchschnittssätz,en im Hiniblick auf das 
Vorliegen g.enere,u-objektiver Kriterien ermög
licht, vorzunehmen, wenn die Berechnung des 
tatsächlichen Aufwandes im Einzelf.all, abgesehen 
\'on dem ·damit verbundenen Verwahungsauf
wand, überaus .zeitaufw·enid1g und: deshalb un
zweckmäßig ist. Di,ese 'bereits geübte Pr,axis soll 
insbesondere .auch im Hinblick a·uf eine An
regung des Rechnun,gshofes eine ausdr,ückliche 
Rechtsgrundilage, wie sie 'bereits in vielen anderen 
Rechtsbereichen .gegeben ist, erhalten. 

Zu Art. I Z. 8, 18 und 21: 

Die Betragsgrenze, ab der der Bundesminister 
für soziale Verwaltung über Begehren befindet, 
soll zur Entlalstung 'der Zentralstelle und im 
Sinne einer Vel'fahrell'S'Vereinfachung sowie auch 
in Anpassung an ,die eingetretenen Änderungen 
des Geldw,ertes von 300 000 Sauf 500 000 S er
höht werden, wodurch auch eine weitere Be
schleunigung in ,den von ,der Änderung erfaßten 
FäI.len und damit eine gesteigerte Effizienz in 
der Beihilfengewährung erwirkt werden körinte. 
Um im Bereiche der Beihilfen zum Aus,gleich 
kurzfristiger B,eschäftigungss.wankungen nach 
§ 27 Abs. 1 un'dder Beihilfen zum Ausgleich 
längerfristiger Beschäftigungsschwierigkeiten nach 
§ 35 den manchmal erforderlichen unverzüg
lichen Einsatz des arbeitsmarktpolitisdlen In
strumentariums zu ermöglichen und damit 
die Effizienz dieser Maßnahme zu erhöhen, 
soll die Herstellung des Einvernehmens mit ,den 
Bundesministerien für F{nanzen bzw. für Han
del, Gewerbe und In1dustrie sowie die Anhörung 
des Verw.altungsausschusses bzw. des Beir.at'es für 
Arbeitlsmarktpolitik bei nachträglicher Informa
tion entfallen können, wenn ansonsten. der mit 
einer Beihilfengewährung angestrebte Erfolg ge
fährdet oder gar nicht erreicht würde. 

Zu Art. I Z. 9: .,.' 

Da bei der Gewährung von Beihilfen zur Dek
kung des Lebensunterhaltes die persönlichen Um
stände des Beihilfenwerbers gemäß den Richt
linien nach § 22 berücksichtigt werden, besteht 
kein Anlaß, einen anderen, fiktiven Betrag an
stelle der tatsächlich gewährten Beihilfe bei der 
PflichtveI1sicherung aLs allgemeine Beitragsgrund
lage zugrunde zu legen. Durch die Heranziehung 
des tatsächlichen Beihilfenbetrages al,s allgemeine 

Beitrag5grundlage wir,d auch die. praktische 
Handhabung dieser Bestimmung durm die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung er
leichtert. 

Zu Art. I Z. 10i 
Die im § 26 bisher gegebene Möglichkeit, die 

Durchführung von Schulungsmaßnahmen geeig
neten Betrieben und Einrimtungen zu übertra~ 
gen - erforderlimenfalls unter gleichzeitiger 
Gewährung einer fin·anziellen UnteI1Stützung für 
die AUlsstattung, Erweiterung oder Errimtung -, 
soll in Zukunft auch im Fal'le der beruflimen 
Ausbildung in einem Lehrberuf (§ 19 Abs. 1 
lit. a) möglich sein. Wegen ,des gegebenen starken 
Bedarfes an in Lehrberufen ausgebil,deten Ar-
beitskräften sollte die bei der Förderung von 
Einrichtungen nam § 21 Abs. 3 durm Gewäh
rung von Zusmüssen zum Sach- und P,ersonal
aufwand schon gegebene Gleichstellung der För

. derungsmöglimkeiten für Maßnahmen nach § 19 
. Abs. 1 lit. aund b auch bei den investiven För-
derungen nam § 26 vollzogen werden. 

Eine übertragung der Durchführung von Maß
nahmen gemäß § 19 Abs. 1 lit. a kommt selbst
verständlim nur an solche Betriebe und Einrim
tungen in Frage,dre zur Ausbi'ldung von Lehr
lingen auf Grund des Berufsausbi~dungsgesetzes, 
BGBL Nr. 142/1969, befugt sind. 

Zu Art. I Z. 11: 
Der ·Abs. 2 des § 26 :bestimmt, daß eine über

tragung der Durchführung von Schulungsmaß
nahmen an geeignete Betr~ebe und Einr~chtungen 
aum erJolgen kann, wenn sie nur bei finanzieller 
Unterstützung mögLich ist, voramgesetzt, daß 
es lokale oder regionale Umstände auf ,dem Ar
beitJsmarkt erfordern. Mit der Festlegung ,der 
letztgenannten Voraussetzung wollte der Gesetz
geber vor allem bewirken, .daß mit der Um
smreibung "loka'le oder regionale Umstände" auf 
die für die RegiOnalpolitik maßgebenden Mo
mente Bedamt genommen werden s01'1 {vgl. die 
Erläuterungen zu Art. I Z. 28 ,der Regierungs
vorlage für ,die Novelle BGBL Nr. 173/1973 in 
600 der Beilagen, XIII. GP). In der Praxis hat 
es sim gezeigt, daß eine übertragung der Durm
führung von Smulungsmaßnahmen bei finanziel
ler Unterstützung oft aus arbeitsmarktpolitismen 
Gründen dringend erforderlich wird, ohne daß 
im konkreten FaU lokale oder regionale Um
stände für die beabsimtigte übertragung unmit
telbar bedeutsam sind, weil ,der arbeitsmarktpoli
tisme Ansatzpunkt für eine Förderung in ,diesen 
Fällen sich aus den Besonderheiten bestimmter 
Personengruppen, ,die Smulungsmaßnahmen un
terzogen werden sollen, ergibt. Dies ist heispiels
weise dann der Fall, .wenn smon wegen der 
geringen Zahl der in Frage kommenden Per
sonen - wie z. B. bei Behinderten oder Per
sonen, die einer wegen der Bedarf.ssituation ar
beitsmarktpolitisch rbedeuts'amen, quantitativ aber 
nicht ins Gewimt fallenden Ausbildung unter-
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zo:gen werden sollen -, die erwähnten lokalen 
oder regiona'len Umstände auf eine Entscheidung 
keinen besonderen Einfluß haben können. Die 
vorgeschlagene Änderung trägt diesen Gedanken 
Rechnung, indem sie in allen Fällen, in denen 
es aus arbeittsmarktpoliüschen Gründen erforder
lich ist, eine Förderung a:usdrücklich zuläßt. 

Zu Art. I Z. 12: 

Die unter Art. I Z. 10 (§ 26 Abs. 1) vor
genommene Änderung, 'die die Grundlage für die 
Erweiterung der Möglichkeiten zur investiven 
Förderung auch von Ausbildungsplätzen für 
Lehrlinge ,darstellt, bedingt auch eine Änderung 
des Abs. 5 in der Weise, daß in jenen FäHen, 
in denen eine übertragung von Maßnahmen ge
mäß § 19 Abs. 1 lit. a trotz einet finanziellen 
Unterstützung nicht erwirkt werden konnte, der 
BundeISminister für soziale Verwaltung - so wie 
dies schon für Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 1 
lit. b möglich ist - auch eigene Einrichtungen 
zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 19 
Abs. 1 lit a schaffen kann. 

Bei der Führung' derartiger 'eigener Einrich
tungen wäre jedoch auf § 30 des Beruf,sausbil
dungsgesetzes, der die V orau~setzungen für d:vs 
Ausbilden von Personen in ein~m Lehrberuf In 

besonderen 'selbständigen Ausbildungseinrichtun
genregelt, Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z. 13: 

Die bereits bisher mich § 28 Abs. 2 für Bei
hilfen zum Ausgleich kurzfrLstiger Beschäfti
gungsschwankungen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a u~d 
nach § 36 Abs. 2 für Beihilfen ~u~ ~usglelch 
längerfristiger Beschäftigun:gsschwlengkelt~? . ge
mäß ,§ 35 Ahs. 1 lit. a und b gegebene Moglrch
keit, ,die als Voraussetzung für die Förderung 
einer Maßnahme notwendige Beteiligung von Ge
bietskörpellschaften vorzufinanzieren, sollte einem 
Wunsch der Praxis nach auch für die Unter
stützungsmöglichkeit nach § 26' gegeben sein, 
wenn es die Dringlichkeit ,der Finanzierung bzw. 
finanzielle oder administrative Schwierigkeiten 
erfordern. 

Zu Art. I Z. 15: 

Der ,dnitte Satz des § 28 Abs. 3 bestimmt, daß 
Beihilfen zum Ausgleich kurzfllistiger Beschäfti
gungsschwankungen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 
in Form eines Zinsenzuschusses gewährt werden 
können, wenn die für die Durchführung der 
Maßnahme erforderlichen Mittel so hoch sind, 
daß die ZiIllSenbelastung für ein hiefür aufge
nommenes Darlehen über die finanZJieHe Lei
stungsfähigkeitdes Betriebes hinausgeht lind 
ohne Gewährung eines Zinsenzuschusses die 
Durchführung der Maßnahme unterbleiben 
würde. Die beiden letztgenannten Erforoernis'se 
des übersteigens der finanziellen Leistungsfähig
keit des Betniebes bzw. des Unterbleibens einer 
Maßnahme bei Nichtgewährung einer Beihilfe 

sollten nach den Erfahrungen der Praxis nicht 
kumulativ, sondern lediglich alternativ vorge
sehen werden. Der mit ;der Beihilfengewährung 
heabsichnigte Zweck der Beschaffung zusätzlicher 
Arbeitsgelegenheiten erfordert, daß auch relativ 
gut fundierten Betrieben - gerade diese gewähr:.. 
leisten in den meisten Fällen sichere Arbeits
plätze - ein Anr,eizzur Vornahme der ge
wünschten Maßnahme geboten wird .. Es sollte 
daher in diesen E~llen als Voraussetzung für eine 
Beihilfengewährung auch genügen, daß ohne 
Gewährung eines Zinsenzuschusses die Durch
führung der Maßnahme unterbleiben würde. Die 
im folgenden vierten Satz des § 28 AbIS. 3 vor
gesehene Orientierung des Zinsenzuschusses der 
Höhe nach an der finanziellen LeistungsfähLgkeit 
des Darlehensnehmers, bliebe durch die vorgese
hene Neuregelung unberührt. 

Zu Art. I Z. 16: 

Beihilfen zum Ausgleich kurzfristiger Beschäfti
gungsschwankungen gemäß § 27 Abs. 1 1it. a 
können gemäß § 28 Abs. 4 lit. b bis zum 
Einfachen des Aufwandes, der der Arbeitslosen
,versicherung nm Falle der Nichtgewährung der 
Beihilfe erwachsen würde, gewährt werden, wenn 
dadurch erleichtert wind, die für di~ Umstellung 
der betroffenen Arbeitskräfte auf andere Arbeits
plätze nötige Zeit zu gewinnen. Obwohl der 
arbeitsmarktpolitische Sinn dieser Bestimmung 
nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 27 
Abs. 1 lit. a in der Sicherung von Arbeitsplätzen 
oder der Schaffung zusätzLicher Arbeitsgelegen
heiten zur Verhütung oder Verringerung von Ar
beitslosigkeit Iiegt, haben sich in der Praxis durch 
restriktive Interpretation des Wortlautes des § 28 
Abs. 4 lit. b Schwierigkeiten ergeben. Es wird 
nämlich in jenen Fällen, in denen ein Betrieb 
,in Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. Kooperatio
nen, Konzentrationen, Fusionen oder die über
nahme durch einen Rechtsnachfolger, einhezogen 
wird und keine Umstellung der Produktion in 
technischer Hinsicht erfolgt, teilweise die Auf
hssung vertr,eten, daß <in .diesen Fällen nicht von 
einer Umstellung der betroffenen Arbeitskräfte 
auf andere Arheitsplätze ,gesprochen werden 
kann. Um Auslegungsschwaerigkeiten in diesen 
Fällen, insbesondere bei Sanierungen ,durch 
Kooperationen mit einem finanzstarken Partner 
ohne gesellschaftsrechtliche Knderungen, zu ver
meiden, soll eine Zuschußgewährung gemäß § 28 
Abs. 4 lit. b dafür ausdrücklich vorgesehen wer
den. 

Zu Art. I Z. 17: 

Aus den Erfahrungen der Praxis hat es sich er
geben, daß auch in jenen ,Fällen, in denen die als 
Voraussetzung für die Gewährung von Kurz
arbeitsbeihi1fen gemäß § 27 Abs. 1 lit. d erfor
derlichen Ver'einbarungen zwischen den für den 
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Wirtschaftszweig in Betracht kommenden kollek
tivv.ertragsfähigen Körperschaften der Dienst
geber und der Dienstnehmer bereits geschlossen 
wurden, die Einführung von Kurzarbeit und 
damit die Inanspruchnahme der Kurzarbeitsbei
hilfen im EinzelfaH unterbleiben kann, wenn 
bei rechtzeitiger Information der Arbeitsmarkt
verwaltung über ,die aufgetretenen Schwierigkei
ten eine LÖiSungdieser Schwie1"l1gkeiten durch 
andere Maßnahmen nach dem Arbeitsmarktför
derungsgesetz eingeleitet werden kann. Diese 
B~stimmung sieht eine Informationspfl.icht ,des 
Dienstg,ehers ge~enüber der Arbeitsmarktver
waltung für den Fat.1 der Einführung von Kurz
arbeit vor und sollte trotz des Umstandes, daß 
auf Kurzarbeitsbeihilfen gemäß § 27 Abs. 2 
kein Rechtsanspruch hesteht, als Vor'aussetzung für 
,die Gewährung einer Kurzarbeitsbeihilfe an dieser 
Stelle in das Gesetz aufgenommen werden, um 
eine rasche Information der Arbeitsmarktver
waltung über eingetretene Schwierigkeiten sicher
zustellen. Da die Informationspflicht der Dienst
geber im Falle von Kurzarbeit im wesentlichen 
den gleichen Zweck verfolgt wie die im § 45 a 
vorgesehenen Meldepflichten (vgl. Art. I Z. 22), 
wird eine rechtzeitige Verständigung in der Regel 
nur dann angenommen wel'den können, wenn sie 
.mindestens zwei Monate vor Einführung ,der 
Kurzarbeit ,erfoLgte. Aufbauend auf die Infor
mationspflicht .soll als weitere Voraussetzung 
statuiert werden, ,daß in einer zWlischen den 
Dienststellen ,der Arbeitsmarktverwaltung und 
dem Dienstgeber durchzuführenden Beratung, zu 
der der Betriebsrat beizuziehen ist, vor. über
gang auf. Kurzarheitdie Möglichkeit anderer 
Lösungen für bestehende Beschäftigungsschwierig
keiten unter Einsatz von Maßnahmen nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz erörtert werden. 
Die praktischen Erfahrungen haben nämlich ge
zeigt, ,daß ,derarti.gle rechtzeitige Beratungen so
wohl für die Dienstgeber als auch für die Dienst
nehmer vorteilhaftere A,lten,l.ativen zur Kur!Z
arbeit aufzeigen können. Die vorgesehen'en V~r
ständigungen ,der für den Wirtschaftszweig in Be
tracht kommenden kollektivvertragsfä:h~gen Kör
perschaften der Dienstgeber und der Dienstneh
mer ·soll ·es diesen ermögLichen, an den Beratungen 
mit den Dienststellen der Al'beitsmarktv.erwal
tung teilzunehmen. 

Zu Art. I Z. 20: 

Die Ausführungen zu Art. I Z. 15 gehen sinn
gemäß mit der Maßgabe, daß es sich dort um 
Beihilfen zum Ausgleich kurzfJ:1istiger Beschäfti
gung·sschwankungen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a, 
hier aber um Beihilfen gemäß § 35 Abs. 1 
lit. a und ob zum Ausgleich längerfristiger Be
schäftigungsschwierigkeiten handelt. Auch hier 
soll eine Beihilfe in Forin eines Zinsenzuschusses 
gewährt werden können, wenn ~ines der bei den 
Erfordernisse durch übersteigen der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Betl1iebes oder des Unter
bleihens einer Maßnahme bei Nichtgewährung 
einer Beihilfe vorliegt. Das Erfordernis des gleich
zeitigen Vorliegens beider genannter Vorausset
zungen soll aus den gleichen, zu Art. I Z. 15 
genannten Gründen entfallen. 

Zu Art. I Z. 22: 

Wie gerade die derzeitige Lage auf dem Ar
beitsmarkt besonders deutlich macht, ist eine 
bessere Abstimmung der personalpolitischen 
Maßnahmen der Betriebe auf die arbeitsmarkt
politischen Möglichkeiten nötig, und zwar durch 
Institutionalisierung eines sogenannten Früh
warnsystems. Internationa;1e Organisationen ,emp
fehlen und einzelne Länder praktizieren auch 
bereits die vorgeschlagene Regelung (§ 45 a). 

Im HinbLick auf die Zielsetzung der Bestim
mung, nämlich ,die frühzeitige Verständigung der 
Arbeitsmarktverwaltung im Interesse der Ar
beitnehmer, .erschien es gerechtfertigt, den 
Anwendungsbereich möglichst weit !Zu fassen, so
daß ~uch keine Veranlassung bestand, die Ge
bietskörperschaften bezügLich ihrer Die'nststellen 
und Betriebe auszunehmen. 

Es ist allgemein anerkannt, daß die über~ 
sicht und die Information über den Arbeitsmarkt 
eine wesentliche Voraussetzung für die optimale . 
Zusammenführung von Angebot und Nachfuge 
auf dem Arbeitsmarkt ist. Aus diesem 
Grunde soll eine Verpflichtung zur 
Meldung off,ener Stellen vorgesehen werden. 
Wenn ,die vorgesehene Verpflichtung auch keine 
zusätzlichen Arbeitsplätze schafft, kann sie doch 
in der vorgeschlagenen Form in allen Phasen 
der Konjunktur, vor a,llem aber in schwierigen 
Phasen, zu einem befriedigenderen Funktionieren 
des Arbeitsmarktes beitragen und der Arbeits
marktverwaltung helfen, den Funktionen, die ihr 
durch das Arbeitsmarktförderungsgesetz über-' 
tragen wurden, gerecht zu werden. Die vorge
sehene Bestimmung (§ 45 b) 15011 allerding.sdie 
freie' Disposition der Arbeitgeber hinsichtlich der 
Besetzung auch ,der dem Arbeitsamt gemeldeten 
Stellen nicht beeinträcht~gen. In diesem Zusam
menhang ergaben sich audl keine Ansatzpunkte 
für die Gebietskörpel'schaften, bezü,~ich ihrer 
Dienststellen und Betriebe eine Sonderregelung 
vorzu.sehen, .da ·den Arbeitsuchenden umfassende 
Informationen geboten werden sollen. Im Abs. 3 
wurden jedoch ,die sogenannten Tendenzbetriebe 
im HinbLick auf ihre besondere Zweckbestim
mung von der MeLdepflicht ausgenommen. öster
reich würde mit dieser Regelung keineswegs 
Intentionen internationaler Organisationen auf 
'diesem Gebiet zUWl1derhandeln und den arbei,ts
marktpolitischen Versuchen anderer Länder fol
gen, zumaldie derzeitige Lage auf dem Arbeits
markt Maßnahmen in dieser Richtung wünschens
wert erscheinen lassen. 
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Die Prübleme der älteren Arbeitskräfte auf 
dem Arbeitsmarkt sind allgemein bekannt. Eben
so bekannt SJind die Versuche und Bemühungen, 
sie durch verschiedene Maßnahmen zu miLdern 
.oder zu lösen. Die im Entwurf vürgesehene 
Regelung stelk einen Versuch der Arbeitsmarkt
politik dar, die bisherigen, im süzialpolitischen 
und arbeitsrechtLichen Bereich verankerten Maß
nahmen, wie hohe Abfertigungen, lange Kündi
gungsfristen· und finanzielle Förderung, durch ar
beitsmarktpolitische MögLichkeiten, auf die 
Altersstrukturen der BetI1iebe Einfluß zu nehmen, 
zu ergänzen. Eine ·derartige Einflußnahme, die 
auf Grund der derzeiti'gen Lage am Arbeitsmarkt 
als wünschenswert angesehen wird, soll unbescha
det sünstiger, für ein .optimales Funktionieren des 
Arbeitsmarktes nütwendiger Maßnahmen eben
falls eine bessere Abstimmung der persünalp.oli
tischen Maßnahmen der einzelnen Betriebe auf 
die Gegebenheiten im Bereich bestimmter' Teil
arbeitsmärkte, vür aJllem für hestimmte Persünen

,gruppen, ermöglichen. Denn die bisher ergriffe
nen .oder düch verfügbaren Maßnahmen haben 
sich nicht im gewünschten Ausmaß als ziel" 
führend erwiesen. Eine Sünderregelung für die 
Gebietskörperschaften wäre auch bei der Be
stimmung ,des § 45 c sachlich nicht zu recht
fertigen gewesen; es sind aber auch, wie das 
Begutachtungsverfahren ergeben hat, gerade in 
diesem Bereich im Hinblick auf die Altersstruktur 
keine Schwierigkeiten zu erwarten. 

Zielsetzung der unter der Rubrik "Mitwirkung 
der Dienstgeber" zusammengefaßten neuen Be
stimmung,en ist vor allem auch, durch ·die Er
füllung der ,in den §§ 45 abis c gegebenen' Ver
pflich tungen die V ora ussetzungen .für' einen 
.optimalen Einsatz des Instrumentariums nach die-
sem Bundesgesetz zu schaffen. ' 

Zu Art. I Z. 23: 

einerseits im Hinblick auf die, für die einzelne 
Arbeitskraft aus einer unerlaubten Vermittlungs
tätigkeit resu'ltiereniden schwerwiegenden Fülgen 
hinsichtlich ihrer Stellung am Arbeitsmarkt und 
ist andererseits nicht zuletzt auch wegen ,des Weg
falles der Arreststrafe gerechtfertigt. 

Die allg,emeine Frist für die Verfülgungsver
jährung von drei Monaten (§ 31 Abs. 2 VStG 
1950) hat sich inder Praxi,s als zu kurz erwiesen, 
weil die Dienststellen der Arbeitsmarktverwal
tung v,ielfach erst durch Hinweise ,dritter Stellen 
vün einer unerlaubten Arbeitsv,ermittlung Kennt
nis erhalten. Im Hinblick auf den seit der Setzung 
der Verwaltungsübertretung insbesündere unter 
Bedachtnahme auf die notwendigen Ermittlungen 
und die Stellung .des Strafantrages an die Bezirks
verwaltungsbehörde in der Regel verstl'ichenen 
Zeitraum ist keine ausreichende Gewähr für die 
rechtzeitige Einleitung der Verfülgung gegeben. 
Die vün den allgemeinen Verwaltungsvürschrif
ten abweichende Regelung ,erscheint deshalb 
unbedingt erfordertich, weil eine Wahrung der 
vüm Gesetzgeber den Dienststellen ,der Al1beits
marktverwaltung übertragenen Aufgaben; wür
unter ,auch die Unterbindung ,einer unerLaubten 
Vermittlungstätigkeit fällt, durch das eher for
male Kriterium der Fristversäumnis, die eine 
Strafverfolgung unterbindet, nicht erfülgen 
könnte. 

Durch ,die Sünderwidmung der Geldstraferlöse, 
die sich auf' § 15 des Verwaltungs9trafgesetzes 
1950, BGBL Nr. 172, stützt, s.oll gewährleistet 
werden, daß die aus einer Bestrafung resultieren
den Geldmittel für den Arbeiosmarkt zur Ab
deckung vün finanziellen Förderungsmaßnahmen 
erhalten bleiben . 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Zu den einzelnen Bestimmungen, die finanzieUe 
Auswirkungen nach sich ziehen können, wir·d be-

Die Iseit dem Inkrafttretendes Arbeitsmarkt- merkt: 
förderungsgesetzes mit' 1. Jänner 1969 unver-
ändert gebliebenen Strafbestimmungen wären im Zu Art. I Z. 11: 
Hinblick auf die seither gew.onnenen Erfahrungen Unter Zugrundelegung der ,durchschnittlichen 
in der Strafverfülgung. vün Verstößen gegen das Küsten für ,die Ausstattung eines Ausbildungs
Verbüt jeder a'4f Arbeitsvermittlung gerichteten platzes vün 300 000 S würden sich unter der 
Tätigkeit, wie sie im § 9 Abs. Ibis 4 umschrie- Aimahme, daß für 100 Lehrlinge Errichtungs
ben wird, sowie unter Bedachtnahme auf die ,in investitiünen ,durchzuführen wären, Mehrausga
der Europäischen Menschenrechtskünvention, ben vün rund 30 Millionen Schil,ling ergeben. 
BGBL Nr. 210/1958, enthaltenen Zielsetzungen 
zu ändern. 

Diese Änderungen umfassen im Inter.esse einer 
. .optimalen Vürbeugung und einer wirksamen 

Begegnung v.on Verstößen insbesündere eine An
hebung der Strafsätze. Ferner süll künftighin 
'nur mehr eine Geldstrafe vürgesehen werden. Die 
derzeitige An.ordnung einer Primärfreiheitsstrafe 
bzw. die Anürdnung von Geld- und Freiheits
strafen nebeneinander würde wegfallen. Die 
Höhe der vürgesehenen GeLdstrafe ergibt sich 

Zu Art. I Z. 16: 
, Unter der Annahme, daß jährlich 100 Arbeits

plätze durch die erweiterte Förderungsmöglich
keit im Falle vün Sanierungsmaßnahmen betrof
fen sein könnten, würde sich bei einem Aufwand 
:von rund 36000 S prü Arbeitskraft (einfacher 
Aufwand) ein Mehraufwand vün 3,6 Milliünen 
Schilling ergeben. 

Ein erhöhter Petsünalbedarf tritt -durch diesen 
Entwurf nicht ein. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende F.assung: 

§ 1 Abs. 2, 3, 4 und 5 
(2) Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwal

tung haben, soweit dies zur Durchführung der 
in .A!bs. 1 .genannten Aufga:ben notwendig ist, 
die Lag,e und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
und ,der Wirtschaft sowie die berufliche Gliede
rung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
zu heobachten, hiefür notwendige Unterlagen 
zu beschaffen, erfol1derliche Aufzeichnungen vor
zunehmen und alle Maßnahmen" ,die eine stän
d~ge allgemeine übersicht gewäJhrleisten, zu tref
fen sowie die gewonnenen Erkenntnisse bei der 
Durchführung ihrer Auf,gahen zu verwerten. 
Sofern auf Grund der Bestimmungen des Bun
desstatistiikgesetzes 1965, BGBL Nr. 91, von den 
sachLich zuständigen Bundesministerien ausge
wertete Erhebungen über die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes und der Wirtschaft sowie die be
rufliche Gliederung ,der Bevölk,erung nach Alter 
und Gesehriecht vOl'li:egen, sind diese heranzu
ziehen. 

(3) Die Landesal1beitsärriter hahen unter Zu
grundelegung der Ergebnisse der gemäß Abs. 2 
ergriffenen Maßnahmen und nach Anhörung .der 
Verwaltungsausschüsse (§ 44) jeweils für das 
kommende Jarhr ,das voraussichtliche Angebot und 
den voraussichtlichen Bedarf an Arbeitskräften 
in ihrem Lan'desarbeitsamtsbezirk zu ermitteln 
und unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Arbeitsplätze und Arbeitskräfte die für den 
Bereich des Landesar.beitsamtsbe21irkes zur Er
r,eichung der im Abs. 1 genannten Autgaben 
erforderlichen Maßnahmen nach Maßgabe der be
:stiehenden bundesgesetzlich.en Vorschr1ften zu 
treffen. 

(4) Die Landesarbeitsämtler haben in vom 
Bundesministeriurm für soziale Verwaltung fest
zusetzenden Zeitabständen, die nicht kürzer sein 
dürfen als .ein Jahr, nach Anhörung der Ver
waltungsausschüsse elne Vorschau vorzuneh
men 

a) über ,die ,zu erwarllenden Berufswünsche 
der Arbeitsuchenden und 

F ass u n g .cl ,e sEn t w u r fe s: 

§ 1 Abs. 2, 3, 4 und 5 
(2) Das Bundesministerium für soziale Ver

waltung hat für die Arbeitsmarktbeobachtung 
sowie für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
zu sorgen. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung hat unter Berücksichügung der nach 
Abs. 2 erarbeiteten Unterlagen und nach An
hörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
(§ 41) Maßnahmen für eine den wirtschaftlichen 
Verhältni~sen angepaßte und auf die voraus
sichtliche wirtschaftliche Entwicklung Rücksicht 
nehmende ArbeitsmarktpoIitik .zu treffen~ Dabei 
ist auf übergeordnete volkswirtschaftliche und 
soziale Gesichtspunkte gebührend Rücksicht zu 
nehmen. 

Wird aufgehoben. 
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Gel t e nd e F.a s s u n g: F·a s s u n g cl e sEn t w u r fes: 

b) über die zu erwartenden offenen Stellen 
einschließlich ,der Ausbildungsmöglichkeiten, 
wobei insb.esondere auch die beruflichen und 
wirtschaJtIichen Aussichten in den -einzel
nen Berufen zu berücksichtigen sind . 

. (5) Das Bundesministerium .für soziale Ver- Wird aufgehoben. 
waltung hat auf Grund der nach Abs. 3 und 4 
erarbeiteten Unterlagen und nach Anhörung ,des 
Beirates für Arbeitsmarktpolitik (§ 41) eine 
Gesamtanalyse zu .erstelLen, die auch über lan,g-
fristige Lendenz;en auf ,dem Anbeitsmarkt in 
wirtschaftlicher, beruflicher und sozialer Hinsicht 
Auskunft g~bt. Das BUllidesministerium für so-
ziale Vuwaltung hat Maßnahmen für eine den 
wirtschaftlichen Verhältmissen angepaßte und 
auf ,die voraussichtliche wirtschaftliche Entwick-
lung Rücksicht nehmende Arbeitsmarktpolitik 
zu treffen. Dabei ist auf übergeordnete volks-
wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte ge-
bührend Rücksicht zu nehmen. 

§ 3 Abs. 2 lit. f § 3 Abs. 2 lit. f 

(2) Für die Berufsberatung sowie ,die Ver- (2) Für .die Beru~sberatung sowie die Vermitt-
mitttlung von Lehrstellen und sonstigen Aus- lung von Lehrstellen und sonstigen AushiIdungs
bildungsplätzen gelten nachstehende Richtlinien: plätzen gelten nachstehende Richtlinien: . 

f) soweit zur Feststellung der Eignung des 
Ratsuchendeneine psychologische oder 
ärztliche Untersuchung erforderlich ist, be
·darf es hiezu der Zustimmung des Rat
suchenden, bei einem minderjährigen auch 
des Erziehungsberechtigten (§ 39 Jugend
wohlfahrtsgesetz, BGBl. Nr. 99/1954). 

§ 6 Abs. 1 

(1) Zu Beginn des Schuljahres haben ,die Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen sowie di,e Polytech
nischen Lehrgänge alle im § 5 Abs.' 1 unter 
lit. a his c genannten Schüler dem nach dem 
Stmdort der Schule zuständigen Arbeitsamt 
nach Maßgabe des Abs. 4 zu melden. 

§ 10 Iit. h 

Für Idie Arbeitsvermittlung gelten insbeson
·dere nachstehende Richtlinien: 

.11) soweit zur Feststellung der Eignung des 
Arbeitsuchenden eine ärztliche bzw. psy
chologische Untersuchung erfol"derlich ist, 
bedarf ,es hiezuder Zustimmung ,des Ar
beitsuchenden, bei einem minderjäh!"igen 
auch seines Erziehungsberechtigten (§ 39 
Jugendwohlfahrtsgesetz, BGBl. Nr. 99/ 
1954), 

f) zu einer der Feststellung der Eignung des 
Ratsuchenden vorausgehenden psychologi
schen oder ärztlichen Untersuchung bedarf 
es der Zustimmung des Ratsuchenden, bei 
einem Minderjährigen auch des Erziehungs
berechtigten (§ 39 ,des Jugendwohlfahrtsge
setzes, BGBL Nr. 99/1954), 

§ 6 Abs. 1 

(1) Zu Beginn des Schuljahres haben die Volks
Haupt- und Sonderschulen, ,die allgemeLnbilden
,den höheren Schulen sowie die Polytechnischen 
Lehrgänge alle im § 5 Abs. 1 unter den lit. a 
bis c genannten Schüler dem nach .dem Stand
ort der Schule zuständigen Arbeitsamt nach Maß
gabe des Abs. 4 zu melden. 

§ 10 lit. h 

Für .die Arbeitsvermittlung gelten .insbesondere 
nachstehende Richtlinien: 

h)zu einer der Feststellung ,der .Eignung des 
Arbeitsuchenden vorau~gehenden psycholo
gischen oder ärztlichen Untersuchung bedarf 
es der Zustimmung des Arbeitsuchenden, 
bei einem Minderjährigen auch des Erzie
hungsberechtigten (§ 39. des Jugendwohl
fahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 99/1954), 
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Geltende Fassung: 

§ 18 Abs. 2 

(2) Die Ausübung der entgeltlichen Arbeits
vermitulung darf nur hewiLI~gt werden, wenn 

a) der Antragsteller ,die österl"eichische Staats
bürgerschaft besitzt, 

,b) die· Gewähr gegeben erscheint, daß ,der 
Antragstel1er die entgeltliche Al'beitsver
mittlung ,1m Einklang mit den, Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes durchführen 
wil"d, und 

c) ein Bedarf hiezu nicht nur für einen ver
hältnismäßig kurZ/en Zeitraum besteht. 

§ 24 Abs. 1 

(l) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß §§ 19 und 20 sind von jedem Arheitsamt 
entg,egenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung 
des Verwaltungsausschusses, sofern die Gesamt
summe 1m Ein2'Jelfall den Betrag von ~OO.OOO S 
nicht übersteigt, das nach .dem Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständige Lan
desal1beitsamt: Handelt es, sich um eine Einrich
tung oder einen Betr,ieb, befindet das nach dem 
Standort der Einrichtung bzw. des Betriebes zu
ständige Landesarbeitsamt, sofern der Schulungs
ort bzw. ,der Arbeitsplatz aber .außerhalb des 
Standortes der Einrichtung oder des 'Betriebes 
gelegen ist, ,das nach dem Schulungsorthzw. dem 
Al'beitsplatz zustänaige Landesarbeitsamt . .über
steigt die Gesamtsumme im Einzelfall den Be
tra,g von 300.000 S, befindet der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung nach Anhörung .des 
Beirates für Al1beitsmarktpolitik. -

§ 25 Abs. 1 

(1) Bersonen, die von Maßnahmen ,gemäß 
§ 19 Abs. 1 lit. b erfaßt sind und hiefüreine 
Beihilfe gemäß § 20 Abs. -2 lit. c beziehen, sind 
in der ArbeitsLosen-, Kranken-, Unfall- und Pen
sionsversicherung . pflichtversichert. Auf diese 
Pflichtversicherungen finden die einschlägigen 
Vorschriften des ArbeitslosenV1ersicherungs
g,esetzes 1958 und ,des Allgemeinen Sozialver-

F ,a s s u n g d 'e sEn t w u r fes: 

§ 18 Abs. 2 

(2) Die Ausübung der entgeltlichen Arbeits
vermittlungdarf nur bewilligt werden, wenn 

a) der Antragsteller die österreichische Staats
bürgerschaft besitzt, 

b) die Gewähr gegeben erscheint, daß der 
Antragsteller ,die entgeltliche Arbeitsver
mittlung im Einklang mit den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes durchführen 
wird, 

c) ein Bedarf hiezu nicht nur für einen ver
hältnismäßig - kurzen Zeitraum besteht 
und 

d) der Antragsteller die Gewähr dafür bietet, 
daß er die entgeltliche Arbeitsvermittlung 
hauptberuflich ausüben wird. 

§ 23 Ahs. 3 

(3) Soweit der Ber,echnung von Beihilfen der 
tatsächlich·e Aufwand zugrunde zu legen ist, kön
nen -vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politikdie Beihilfen für Förderungsfälle, für die 
sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit und 
Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln lassen, in 
Form von Pauschalbeträgen festgesetzt werden. 

§ 24 Abs. 1 

(1) Begehren um Gewährung emer Beihilfe 
gemäß §§ 19 und 20 sind von jedem Arbeits
amt entgegenzunehmen. über Begehren um Ge
währung von Beihilfen befindet nach Anhörung 
des Verwaltungsausschusses, 'Sofern ,die .. Gesamt
summe im Einzelfall den Betrag von 500 000 S 
nicht überstej,gt,das nach dem Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständige Lan
desarbeitsamt. Handelt es sich um eine Ein
richtung oder einen Betrieb, befindet das nach 
dem Standort der Einrichtung bzw. des Betriebes 
zuständige Landesarbeitsamt, . sofern der Schu
lungsort bzw. der Arbeitsplatz aber außerh~lb 
des Standortes der Einl'\ichtung oder des Be
triebes gelegen ist, das nach dem Schulungsort 
bzw. dem Arbeitsplatz zuständige Landesarbeits
amt. übensteigt ,die Gesamtsumme im Einzelfall 
den Betrag von 500000 S, befindet der Bundes
minister für soziale VerwaltUng nach Anhörung 
,des Beirates für Arbeitsmarktpolitik. 

§ 25 Abs. 1 

(1) Personen, die von Maßnahmen gemäß § 19 
Abs. 1 lit. b erfaßt sind und hiefür eine Beihilfe 
gemäß § 20 Abs. 2 lit. c beziehen, isind in der 
Arbeitslasen-, Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherung pflichtversichert. Auf diese Pflicht
versicherungen finden die einschlägigen Vorschrif
tendes Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 
Und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
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149 der Beilagen 15 

Geltende Fassung: Fassung des Entwurfes: 

sich'erungsgesetzes mit .d.er Maßgabe Anwen
dung, .daß die Meldepflicht im Sinne dieser Vor
schriften dem Landesarbeitsamt, das über die 
Maßnahme gemäß § 19 l.it. h befunden hat, ob
liegen; .dieses hat auch die Beiträge zur Gänze 
einzuzahlen, sofern die Abs. 2 und 3 nicht an
deres bestimmen. Die Beiträge sind aus Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung zu tragen. Als all
g,emeine Beitragsgrundlage gilt jener Betrag, der 
der Berechnung ,der Beihilfe zugrunde liegt. 

§ 26 Abs. 1 

(1) Die Durchführung ,der Maßnahmen gemäß 
§ 19 Abs. 1 lit. b kann von den Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung nach Anhörung ,des Bei
rates für ArbeitsmarktpoEtik geeigneten B,etrie
ben und Einrichtungen mit deren Zusbmnmung 

,übertragen werden, sofern .durch ,diese der mit 
den Maßnahmen angestrebte Erfolg gewähfileistet 
erscheint. 

§ 26 Abs. 2 

(2) 'Sofern es :lokale oder regionale Umstände 
auf dem Arbeitsmarkt erfordern, kann die über
tragung ,nach Ahs. 1 auch erfolgen, wenn sie 
nur bei finanzieller Unt:erstützung für Ausstat
tungs-, Erweiterungs- oder Errichtungsinvesti
tionen möglich ist. Eine Iderartige finanzielle 
Unterstützung kommt für neu zu schaffende 
Einrichtungen nur dann in Betracht, wenn solche 
Einrichtungen nichtbestlehen oder bestehende 
mit Hilfe einer solchen Unt:erstützung nicht 
zweckentsprechend ausgebaut w,erden können. 

§ 26 Abs. 5 

(5) Ist eine übertragung unter den in den Abs. 2 
bis 4 genannten Voraussetzungen nicht zu er
wirken, kann .der Bundesminister für soziale 
Verwaltung zur Durchführung der Maßnahmen 
gemäß § 19 Abs. 1 lit. b erforderlichenfalls auch 
eigene Einrichtun~en schaffen, sofern solche nicht 
bestehen oder ,bestehende nicht zweckentspre
chend ausgebaut wer.den können. 

§ 26 Abs. 7 

(7) Eine übertragung nach den Abs. 2 und 4 
erfordert überdies, ,daß betroffene Gemeinden 
und Bundesländer angemessene Beihilfen leisben 
oder sich in anderer Form entsprechend beteili
gen. Von .den Voraussetzungen einer Beteiligung 
kann in Fällen eines außergewöhnlich dringenden 
arbeitsmarktpolitischen Erfol1dernisses ahgesehen 
werden. 

mit der Maßgabe Anwendung, daß die MeLde
pflicht im Sinne dieser Vorschriften dem Lande:s
arbeibsamt, das über die Maßnahme gemäß § 19 
Abs. 1lit. b befunden hat, obliegen; dieses hat 
auch die Beitr:ige zur Gänze einzuzahlen, sofern 
die Abs. 2 und 3 nicht anderes bestimmen. Die 
Beiträge, sind aus Mitteln &r Arbeitslosenver
sicherung zu tragen. Als allgemeine Beitragö
grundlage gilt ,der Betrag der Beihilfe. 

§ 26 Abs. 1 

(1) Die Durchführung der Maßnahmen gemäß 
§ 19 Abs. 1 lit. a oder b kann von den Dienst
stellen der Arbeitsmarktverwaltung nach An
hörung, des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
geeigneten Betrieben und Einrichtungen mit 
deren Zustimmung übertrageri werden, sofern 
durch diese d.er mit den Maßnahmen ange
strebte Erfolg gewährleistet erscheint. 

§ 26 Abs. 2 

(2) Sofern es aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen, inshesontdere aus lokalen oder regdo
nalen Umständen am Arbeitsmarkt oder aus in 
bestimmten Personengruppengelegenen Grün
den, erforderlich ist, kann die übertragung nach 
Abs. 1 auch erfolgen, wenn sie nur bei finanzieller 
Unterstützung für Ausstattungs-, Erweiterungs
oder Errichtungsinvestibionen möglich ist., Eine 
derartige finanzielle Unterstützung kommt für 
neu zu schaffende Einrichtungen nur dann in 
Betracht, wenn ""oIche Einrichtungen nicht be
stehen oder bestehende mit Hilfe einer solchen 
Unterstützung nicht zweckentsprechend ausgebaut 
werden können. ' 

§ 26 Abs. 5-

(5) Ist ,eine übertragung unter den in den Abs.2 
bis 4 genannten Voraussetzungen nicht zu erwir
ken, kann der Bundesminister für soziale Ver
waltung zur Durchführung der Maßnahmen 
gemäß § 19 Abs. 1 Iit. a oder b erforderlichen
falls auch eigene Einrichtungen schaffen, sofern . ' 
solche nicht bestehen oder bestehende nicht 
zweckentsprechend ausgebaut werden können. 

§ 26 Abs. 7 

(7) Eine übertragung nach den Abs. 2 und 4 
erfordert übel'dies, daß betroffene Gemeinden 
oder Bundesländer angemessene Beihilfen leisten 
oder sich in anderer Form entsprechend beteili
gen. Zum Zwecke der Vorfinanzierung einer sol
chen Beteiligung kann ein Darlehen an die 
erwähnt:en GebLetskörperschaften gewährt wer
den, wenn ,die Dringlichkeit der Finanzierung 
bzw. 'finanzielle oder administrativ,e Schwierigkei
ten es er-fol'dern. Von der Voraussetzung einer Be-
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16 149 der Beilagen 

Gel t e nd e Fa s s u n g: 

§ 28 Abs. 3 

(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilf,e bis 
zum Eineinhalhfachen ,des Aufwandes, der ,der 
Arbeitslosenv,ersicherung im Falle der Nicht
gewährung ,der Beihilfeerwlachsen wÜl'de, ge
währt werden. Der Errechnung dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, daß aUe 
durch die Förderung erfaßten Personen die An
wartschaft für den Bezug des Arbeitslosengeldes 
nach den Vorschriften des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes 1958 erbracht halben. Ein Zinsen
zuschuß wir,d dann gewährt wel'den können, 
wenn die für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderlichen Mittel so hoch sind, ,daß die 
Zinsenbelastung für ein hiefür aufgenommenes 
Darlehen über die finanzielLe Leistungsfähigkeit 
des Betriebes hinausgeht und ohne Gewährung 
eines Zinsenzuschusses die Durchführung der 
Maßnahmen unterbleiben würde. Der Zinsen
zuschuß richtet sich nach ,der finanziellen Lei
stungsfähigkeit des Darlehensnehmers. Ein Zin
senzuschuß darf erst ab Anfall von Zin'sen und 
nur so lange gewährt wenden, ,als die finanzieHe 
Leistungsfähigkeit des Darlehensschu1dners dies 
erforderlich erscheinen läßt, keinesfalls aber län
ger als fünf J ahl'e. 

§ 28 Abs. 4 lit. b 

Als Zuschuß kann die BeihiLfe 

b) bis zum Einfachen des Aufwandes, der der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der 
Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen 
würde, gewährt werden, wenn dadurch 
erleichtert wird, die für die Umstellung 
der hetroftenen Arbeitskräfte auf andere 
Arbeitsplätze nötige Zeit zu gewinnen. 

Fa s s u n g ,cl ,e sEn t w ur fes: 

teiLigung kann in FäHen eines außergewöhnLich 
dringenden arbeitsmarktp01itischen Erforder
n]sses abgesehen wer,den. 

§ 27 Abs. 4 
(4) Soweit der Berechnung von Beihilfen der 

tatsächliche Aufwand zugrunde zu ~egen ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeigmarkt
politik die Beihilfen für Förderungsfälle, für 
eLie sich im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit 
und Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln 
la:ssen, in Form von Pauschalbeträgen festges·etzt 
werden. Der § 29 Abs. 3 ,zweiter Satz bleibt 
unberührt. 

§ 28 Abs. 3 

(3) Als Zinsenzuschuß kann eLie Beihilfe bis 
zum Eineinhalbfacheil des Aufwandes, der der 
Arbeitslosenversicherung im Falle ,der Nicht
gewährung der Beihilfe erwachsen würde, ge
währt werden. Der Errechnung dieses Aufwandes 
ist die Annahme zugrunde zu legen, daß alle 
,durch die Förderung ·erfaßten Personen die 
Anwartschaft für den Bezug des Arbeitslosen
geldes nach den Vorschriften des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes 1958 erbracht haben. Ein 
Zinsenzuschuß wird dann gewährt werden 
können, wenn ,die für die Durchführung der 
Maßnahmen erforderlichen Mittel so hoch sind, 
·daß die ZiflseIibelastung für ein hiefür aufge
nommenes Darlehen über ,die finanzielle Lei
stungsfähigkeit ,des Betriebes hinausgeht oder 
ohne Gewährung eines Zinsenzuschusses die 
Durchführung der Maßnahmen unterbleiben 
würde. Der Zinsenzuschuß l'iichtet sich nach der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Darlehens
nehmers. Ein Zinsenzuschuß darf erst ab Anfall 
von Zinsen und nur so lange gewährt werden, 
als die finanzielle Leistungsfähigkeit des Dar
lehensschuldners dies erforderlich erscheinen läßt, 
keinesfalls aber ,länger als fünf Jahre. 

§ 28 Abs. 4 lit. b 
Als Zuschuß kann die Beihilfe 

b) bis zum Eiflfachen ,des Aufwandes, der der 
Arbeitslosenversicherung im Falle der 
Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen 
würde, gewährt werden, wenn dadurch er
leichtert wird, die für die Umstellung ,der 
betroffenen Arbeitskräfte auf andere Ar
beitsplätze oder eLie für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen Idurch Sanierungsmaßnah
men, wie z. B. Kooperationen, Konzentra
tionen, Fusionen oder übernahme durch 
einen Rech'llsnachfolger, nötige Zeit zu ge
WInnen. 
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Gelten,de Fassung: Fassung des Entwurfes: 

§ 29 Abs. 1 

(1) Beihi'1fen gemäß § 27 Abs. 1 lit. d können 
bei empfindlichen Störungen ,der Wirtschaft den 

. Dienstgebern für dije aols Kurzarbeiterunterstüt
zung geleistete Entschädigung im Sinne des Abs. 2 
gewährt w,enden, wenn 

a) diese Störungen voraussichtlich längere Zeit 
andauern Wler,den und 

b) zwischen den für ,den Wirtscha'ftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertra,gs
fähigen Körperschaften der Diens,tgeber und 
der Dienstnehmer Vereinbarunfjen über die 
Leistung einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit getroffen w,er:den. 

§ 34 Abs. 1 

(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs. 1 sind von jedem Al'beitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Be~hilfen befindet nach Anhörung des 
Verw.altungsausschusses, sofiern d~e Gesamtsumme 
im E~nzelfallden Betrag von 300.000 S nicht 
übersteigt, das nach ,dem Wohnsitz oder Auf
enthalt des Beihilfenwel'bers zuständige Landes
arbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrichtung 
oder einen B·etrieb, befindet das nach dem Stand
ort der Einrichtung bzw. ,des Betriebes zuständige 
Landesarbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz aber 
außerhalb des Standortes ,der Einrichtung oder 
des Betriebes gelegen ist, das nach dem Arbeits
platz zuständige Landesarbcitsamt. übersteigt 
die Gesamtsumme im Einzelfatll den Betra.g von 
300.000 S, befindet der Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung des Beirates für Ar
beitsmarktpolitik, soweit es sich um Beihilfen 
gemäß § 27 Abs. 1 lit.a und b handelt, im 
Einvernehmen mit ·dem Bundesminister für Fi
nanzen, dessen Auß·erung zur Herstellung ,des 
Einvernehmens innerhalb von v.ier Wochen zu 
erfolgen hat, andernfalls ,die Zust]mmung als ge
geben anzunehmen ist. 

§ 29 Abs. 1 

(1) Beihilfen gemäß§ 27 Abs. 1 lit. d können 
bei empfindlichen Störungen der Wirtschaft den 
Dienstgebernfür die als Kurzarbeiterunterstüt
zung geleistete Entschädigung im Sinne des Abs.2 
gewährt wer:den, wenn . 

a) diese Störungen voraussichtlich längere 
Zeit andauern werden, 

b) das Al'beitsamt rechtzeitig verständigt 
. wurde, ,der Dienstgeber ,die gemäß lit. c· 
zuständigen kollektivvertragsfähigen Kör
perschaften benachrichtigt hat und in einer 
zwischen den Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung und ,dem Dienstgeber 
durchzuführenden Beratung, der von der 
Arbeitsmarktverwaltung der Betriebsrat 
beizuziehen ist, unter Bedachtnahme auf 
die nach diesem Bundesgesetz mögLichen 
Maßnahmen keine andere Lösungsmöglich
keit für die bestehenden Beschäftigungs
schw]er~gkeiten gefunden wurde und 

c) zwischen den für den WLirtscha.ftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertrags
fähigen Körperschaften der Dienstgeber und 
der Dienstnehmer Vereinbarungen über die 
Leistung einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit getroffen werden. 

§ 34 Abs. 1 
(1) Beg.ehren um Gewährung einer Beihilfe 

gemäß § 27 Abs. 1 sind von jedem Arbeitsamt 
entgegenzunehmen. über Begehren um Gewäh
rung von Beihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungs ausschusses, sofern die Gesamts\,lmme 
im Einzelfall den Betrag von 500 000 S nicht 
übersteigt, das ,nach ,dem Wohnsitz oder Auf
enthalt des Beihilfenwerbers zuständige Landes
arbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrich
tung oder einen Betrieb, befindet ·das nach dem 
Standort der Einrichtung bzw.des Betriebes zu
ständige Landesarbeitsamt, sofern. der Arbeits
platz aber außerhalb ,des Standortes der Ein
richtung oder des Betriebes gelegen ist, das nach 
dem Arbeitsplatz zuständige Landesarbeitsamt. 
übersteigt ,die Gesamtsumme im Einzelfall den 
Betrag von 500 000 S, befindet der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung nach Anhörung 
des Beirates für Arbeitsmarktpolitik, soweit es 
sich um Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 Et. a und b 
handelt, im Binvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen, dessen Äußerung zur Herstel
lung des Einvernehmens innerhalb von vier 
Wochen zu erfolgen hat, andernfalls ,die Zustim
mung als gegeben anzunehmen ist. Wenn es be
sondere öffentliche Interessen wegen Gefahr ,im 
Verzuge dringend ,erfordern, daß über Begehren 
unverzüglich befunden wird, können das Einver
nehmen mit ,dem Bundesminister für F,inanzen 
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Geltende Fassung: 

§36 Abs. 3 

(3) Als Zimenzuschuß kann die Beihilfe bis 
zum Eineinhalbfachen ,des Aufwandes, der der 
Al1bei~slosenversicherung im J;lalleder Nicht
gewährung ,der Beihilfe erwachsen würde, ge
währt werden. Der Errechnung dieses Aufwandes 
ist ,die Annahme zugrunde zu legen, ,daß aLle 
durch die Förderung erfaßten Personen 'die An
wartschaft für den Bezug des ArheitslosengeLdes 
nach den Vorschriften des ArbeitslosenVlersiche
rungsgesetzes 1958 ,erbracht haben. Ein Zinsen
zuschuß willd !dann gewährt w,el'den können, wenn 
die für die Durchführung der Maßnahmen· er
fonderlichen Mittel so hoch sind, daß die Zin
senbelastung für ,ein hiefür aufgenommenes Dar
lehen über die finanzieIIe Leistungsfähigkeit des 
Bet6ebes hinausgeht und ohne Gewährung eines 
Zinsenzuschusses die Durchführung der Maß
nahme unterbleiben würde. Der Zinsenzuschuß 
richtet sich nach der finanzidlen Leistungsfähig
keit des Darlehensnehmers. Ein Zinsenzuschuß 
,darf erst ,ab AnhlIvon Zinsen und nur so lange 
gewährt wel'den, als die finanzieIIe Leistungs
fähigkeit des' Darlehensschuldners dies erforder
lich, erscheinen läßt, keinesfalls aber läng)er als 
fünf Jahre. 

Fassung des Entwurf.es: 

und die Anhörung des Verwaltungsa~sschusses 
bzw. des Beirates für Ar,beitsmarktpoIitik ent
fallen. über die getroff,enen Maßnahmen ist dem 
Verwaltungs ausschuß bzw. dem Beirat für Ar
beitsmarktpolitik jedoch ehestmöglich zu berich
ten. 

§ 35 Abs.5 

(5) Soweit der Berechnung von Beihilf.en der 
tatsächliche Aufwand zugrunrdezu leg,en ist, kön
nen vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt
politik ,die Beihilfen für FörderungsfäIIe, für die 
sich im HinbLick auf ihre Gleichartigkeit und 
Häufigkeit Durchschnittssätze ermitteln lassen, in 
Form von PauschaLbeträgen festgesetzt werden. 

§ 36 Abs. 3 

(3) Als Zinsenzuschuß kann die Beihilfe bis 
zum Eine~nha~bf.achen des Aufwandes, ,der der Ar
beitslosenversicherung im Falle der Nichtge
währung der Beihilfe erwachsen wünde" gewährt 
werden. Der Errechnung dieses Aufwandes ist die 
Annahme zugrunde zu legen, daß aIIe durch die 
Förderung erfaßten Personen ,die Anwartschaft 
für den Bezug des Arbeitslosengeldes nach den 
Vorschriften des Arbeitslosenversich'erungsgeset
zes 1958 enbl"acht halben. Ein Zinsenzuschuß wird 
,dann gewährt werden können, wenn die für diJe 
Durchführung der Maßnahmen erfol'derHchen 
Mittel so hoch sind, daß die Zinsenbelastung für 
ein hiefüI' aufgenommenes Darlehen über die 
finanzielle Leistungsfähigkeit ""es Betr~ebes 
hinausgeht oder ohne Gew~hrung eines Zinsen
zuschusses ,die Durchführung der MaßnaHme 
unterble~ben wÜl'cle. Der Zinsenzuschuß richtet 
sich nach ,der fin<lJnzieIlen Leistungsfähigkeit des 
Darlehensnehmers. ,Ein Zins,enzuschuß darf erst 
ab Anfall von Zinsen und nur 'so lange gewährt 
werden, als die finanzielle Leistun~sfähigkeit des 
Darlehensschuldners dies erforderlich ersch,einen 
läßt, keinesfaUsaber länger als fünf] ahre. 

§ 39 Abs. 2 § 39 Abs. 2 

(2) Ober Begehren um Gewährung von Bei- (2) Ober Begeh1"en um Gewährung von Bei-
hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs- hiLfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs
ausschusses, sofern ,die Gesamtsumme im Einzel- ausschusses, sofern die Gesamtsumme im E~nzel-, 
fall den Betrag von· 300.000 S nicht übersteigt, fall Iden Betrag von 500 000 S nicht übersteigt, 
,das Landesanbeitsamt. In allen anderen FäHen das Landesarbeitsamt. In allen anderen Fällen 
befindet der Bundesminister für soziale Verwal- befindet ,der Bundesminister für soziale Ver
tung nach Anhörung des Beirates für Arbeits- waltung nach Anhörung des B,eirates für Ar
marktpolitik im Einv,ernehmen mit den Bundes- beitsmarktpoJicik im Einvemehmen mit den 
ministern für Finan~en und für Handel, Ge- Bundesministern für Finanzen und Handel, Ge
werbe und Industrie, Ideren Kußerungen zur' werbe und Industrie, deren Kußerungen zur 
Herstellung .des Einvernehmens bei Vorliegen Herstellung des Einvernehmens bei Vorliegen 
von konjunktureLlen oder betrieblichen Schwie- von konjunkturellen oder betrieblichen Schwie-
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Gel t end e F ass u n g: 

rigkeiten ~nnerhalb von vier Wochen zu erfol
gen haben, andernfalls die Zustimmung als ge
geben anzunehmen ist. 

Fassung des Entwurfes: 

rigkeiten innerhalb von vier Wochen zu erfolgen 
haben, andernfalls die Zustimmung als gegeben 
anzunehmen ist. Wenn es <besondere öffentliche 
Interessen wegen Gefahr im Verzuge erfordern, 
daß über ein Be~ehren unver,züglich befunden 
wird, können das Einvernehmen mit den Bun
desministern für Finanzen und für Handel, Ge
werbe und Industrie und die Anhörung des Ver
waltungsausschusses bzw. des Beirates für Ar

. beitsmarktpolitik entfallen. Ober die getroffenen 
Maßnahmen ist dem Verwaltungs ausschuß bzw. 
dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik jedoch ehest
möglich zu berichten. , 

, Mitwirkung der Dienstgeber 
§ 45 a 

(1) Dienstgeber haben das nach dem Stand
ort des Betriebes zuständige Arbeitsamt durch 
schriftliche Anzeige zu verständigen, bevor sie 
den Beschäftigtenstand 

a) in Betrieben mit in ,der Regel min
destens 100 Dienstnehmern um 5 v. H. 
und 

b) in Betrieben mit in der Regel mindestens 
1 000 Dienstnehmern um mindestens 
50 Dienstnehmer 

innerhaLb von vier Wochen v,erringern. Das Ar
beitsamt ist jedenfalls zwei Monate vor Beendi
gung der Dienstv'erhältnisse zu verständigen. Die 
auf Grund ander,er bundesgesetzlicher Vorschrif
ten <bel'1eits bestehenden Verpflichtungen ,dieser 
Art für den Dienstgeber ,bLeiben unberührt. 

(2) Eine Verständigung im Sinne des Abs. 1 
ist nicht erforderlich, wenn die Verringerung 
des Beschäftigtenstandes Dienstnehmer betrifft, 

a) ,deren Dienstverhältnis im Hinblick auf 
,Ansprüche aus der Pensionsversicherung 

beendet wil'd, 
b) ,die ihr Dienstvel'h:iltni,s selbst oder em

vernehmlich mit dem Dienstgeber auf
lösen, 

c) deren AusscheLden .aus einem Dienstver
hältnis ,durchdi;e Eigenart des Betriebes 
als Saisonbetrieb bedingt ist, 

d) ,die aus einem befristeten Dienstverhälmis 
ausscheiden oder 

e) deren Dienstverhältnis durch Entlassung 
aufgelöst wird. 

§ 45 b 
(1) Dienstgeber hatben die bei ihnen vor

handenen offenen Arbeitsplätze, Lehrstellen und 
sonstig,e Ausbildungsplätze ,dem nach ,dem Stand
ort des Betriebes zuständigen Al'beitsamtzur Er
füllung der ,den Dienststellen der Arbeitsmarkt
verwaltung übertragenen Aufgaben (§ 1 Abs. 1 
lit. bund c) zu melden. Die ,auf Grund anderer 
bundesgesetzlicher Vorschriften bereits bestehen
den VerpflichtungeQ. ,dieser Art für Dienstgeber 
bleiben unberührt. 
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20 149 der Beilagen 

Gel t end e F ass u n g: 

§ 48 

§ . 48. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim
mungen des § 9 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern die Tat nicht nach anderen Ge
setzen ,einer stJ1engeren Strafe unterliegt, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen 
von 300 S bis 6000 S oder mit Arrest von 
einem Tag bis zu zwei Wochen bestraft; beide 
Strafen können auch nebeneinander verhängt 
werden. 

Fassung des Entwurf,es: 

(2) Arbeitsplätze, Lehrstellen und sonstige Aus
bildungsplätze gelten nicht als offen im S.inne 
des Abs. 1, wenn sie 

a) voraussichtlich mit Personen besetzt wer
den, die bereits in einem Dienstverhältnis 
zum betreffenden Dienstgeber stehen, oder 

b) auf Grund einer durch Rechtsvornchriften 
geregelten Pereonalplanung festgelegt, je
doch zur Einz.iehung vorgesehen ,sind. 

(3) Von der MeLdepflicht im Sinne ,des Abs. 1 
sind Dienstgeber ausgenommen, wenn es sich 
um Stellen in Unternehmen und Betrieben han
delt, d~e 

a) unmittlelbar Zwecken ,der Berichterstattung 
oder Meinungsäußerung oder 

b) unmittelbar politischen, koalitionspoliti
schen, konfessionellen oder karitativen 
Zwecken 

dienen. 

§ 45 c . 
(1) Dienstgeber haJben ,darauf zu achten, daß 

die' Altersstruktur ,der Arbeitnehmerschaft ihres 
Betriebes im Hinblick auf die älteren Dienst
nehmer im Einklang mit der allgemeinen Alters
struktur ,der Arbeitskräfte upter Bedachtnahme 
auf die ibranchenmäßigen, beruflichen oder regio
nalen Umstände steht. 

(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß der 
Dienstgeber weniger ältere Dienstnehmer be
schäftigt, als unter Bedachtnahme auf die all
gemeine Altersstruktur der Arbeitskräfte und 
die branehepmäßigen, beruflichen oder regionalen 
Umstände zumutbar erscheint, so hat das Lan
desarbeitsamt die Angelegenheit mit dem Dienst
geber zu beraten. Dem Verwaltung,sausschuß ist 
vom Ergebnis zu berichten. 

(3) Sofern das Ergebnis der Beratung nach 
Abs. 2 dies erfordert, hat das Landesarbeitsamt 
nach Anhörung des Verwaltungs ausschusses dem 
Dienstgeber Maßnahmen und Möglichkeiten zur 
Beschäftigung älterer Dienstnehmer vorzuschla
gen. 

§ 48 
(1) Zuwiderhandlungen gegen ,die Bestimmung 

des § 9 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes werden, 
sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Be
zirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen von 
5 000 S bis 20 000 S, im Wiederholungsfalle von 
10000 S bis 40 000 S bestraft. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 des 
Verwaltungsstrafgesetz~s - VStG 1950, BGBl. 
Nr. 172) für Verwaltungs übertretungen gemäß 
Abs. 1 beträgt sechs Monate. 

(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 ver
hängten Geldstrafen fließen dem Reservefonds 
gemäß § 64 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958 zu. 
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